
94 Karl-Heinz Lehmann 
»Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig« I 
Wiederaufnahmeantrag eines nach Kriegsende wegen »Fahnenflucht« 

ergangenen Todesurteils 

1. Sachverhalt 

Der 28jährige Maschinen-Maat Rainer Beck wurde am 13. Mai 1945, also 5 Tage nach 
dem Kriegsende in Europa, durch ein deutsches Kriegsgericht wegen Desertion zu­
sammen mit einem weiteren Fahnenflüchtigen in Amsterdam zum Tode verurteilt 
und am gleichen Tage von einem deutschen Exekutionskommando erschossen. Die 
Gewehre für die Hinrichtung waren den bereits entwaffneten deutschen Soldaten 
vom kanadischen Militär' wieder ausgehändigt worden. Vorsitzender dieses Kriegs­
gerichts war Marineoberstabsrichter Dr. Wilhelm Köhn. Später avancierte er zum 
Oberlandesgerichtsrat am OLG Köln. Dort war er auch noch während der ersten 
Zeit eines fast sieben jährigen Ermittlungsverfahrens wegen Mordverdachts gegen ihn 
in Amt und Unwürden. Das von der Staatsanwaltschaft Köln geführte Verfahren 

wurde schließlich eingestellt. 
Rainer Beck wurde am I. Okt. 1916 in Gleiwitz (Oberschlesien) geboren. Seine 
Mutter, Eisa Beck, geb. Wild, war Jüdin, sein Vater, Max Beck, Mitglied der SPD 
und bis zu Hitlers Machtergreifung Polizeipräsident in Gleiwitz. Noch im Jahre 
1933 mußten Rainer Beck als 16-jähriger das Gymnasium und seine Schwester Fre­
degund, die Jura studierte, die Universität verlassen. Berthilde, einer weiteren 
Schwester, wurde untersagt, in ihrem Beruf als Hebamme zu arbeiten. Die Familie 
wurde öffentlich als »jüdisch-marxistische Pestbeule« beschimpft. Rainer Beck ret­
tete sich zur Handelsmarine und fuhr zuletzt auf einem Fischdampfer. Dieser wurde 
im Herbst 1940 beschlagnahmt und die gesamte Mannschaft der Kriegsmarine un­
terstellt. Nachdem seine Einheit im Spätjahr 1944 nach Deutschland verlegt werden 
sollte, kehrte er von einem Besuch seiner Schwester Fredegund, die inzwischen in 
Amsterdam lebte, nicht zur Truppe zurück und verbarg sich bis zur offiziellen deut­
schen Kapitulation in einem Dachkammer-Verschlag. Als er sich den Kanadiern, die 
die Niederlande befreit hatten, stellte, kam er zunächst in ein Sammellager, in dem 
sich auch SS- und SD-Angehörige befanden. Zusammen mit dem Funk-Gefreiten 
Bruno Dörfer, der in den letzten Kriegstagen seine Flottille verlassen hatte, kehrte 
Rainer Beck am 12. Mai diesem Lager den Rücken. Er wollte seine Schwester erneut 

aufsuchen, traf sie jedoch nicht an und machte sich zusammen mit Dörfer auf den 
Weg zu seiner früheren Einheit. Bereits am nächsten Morgen gegen 9 Uhr wurden 
beide vor das sofort eingerichtete Kriegsgericht gestellt und in einer kurzen Verhand­
lung (die Dauer ist nicht sicher; die Angaben schwanken zwischen 10 Minuten 

1 Zitiert nach Franz Werfels Erzahlung "Nlcht der Morder, der Ermordete Ist schuldIg«, Reclams Untversal­
Bibliothek Nr. 8189/99. Vgl. auch Spendei, der in semem Beitrag »Mord durch ein 'Standgencht«< In einem 
anderen Fall durch das Urteil des BGH v. 9.6.1953 zu folgender Bewertung kommt: "Bei Lichte besehen 
lauft Jas darauf hinaus: Der Ermordete Ist doch nicht so unschuldig an seinem Tod, seine Morder doch 
nIcht so schuldig und strafwurdlg. Damit werden aber dIe Gewichte volltg falsch vertetlt«, JuS 1988, 
5.860. 

2 Eine fundIerte Darstellung Jer Ursachen fur das Verhalten der KanadIer gegenuber den Deserteuren Bruno 
Dorfer und Rainer Beck enthalt dIe Untersuchung von Chns Madsen, Vlwms of CtrCumstance: The 
Execut!on of German Deseners by Surrendered German Troops Under Canadlan Control In Am.srerdam, 
May 1945, m: Canad,an Mtlltary HJStory, Volume 2, Number 1,1993,5.93-113, 
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und mehr als zwei Stunden) zum Tode verurteilt und am gleichen Nachmittag hin­
gerichtet. 

II. Einstellung des Verfahrens wegen Mordverdachts gegen den Militärrichter 

In dem Einstellungsbescheid l der Staatsanwaltschaft Köln vom Frühjahr 1973 an die 
Schwester Rainer Becks, Frau Berthilde Skubella, heißt es u. a. wörtlich: 

»Betrifft: Ermittlungsverfahren gegen den OberlandesgerIchtsrat I. R. Wzlhelm Köhn und den 
ehemaligen Fregattenkapitän Alexander Stem wegen Mordes. 

Bezug: Ihre Strafanzeige gegen" Unbekannt « wegen Verdachts des Mordes vom 7. 6.1966 

. Sehr geehrte Frau Skubella! 
leh habe das auf Ihre vorbezeIchnete Strafanzeige eingeleItete Ermittlungsverfahren eingestellt. 
DIe Ermittlungen In diesem Verfahren konnten erst Jetzt abgeschlossen werden, da es erhebltche 
SchwIerigkeIten bereitet hat, ohne du unauffindbaren Knegsgenchtsakten und damIt auch 
ohne Kenntms der sehnfthchen Urtetlsbegrimdung den bereits zum Zeitpunkt der AnzeIgeer­
stattung 21 Jahre zuriickhegenden Sachverhalt aufzuklären. Es mußten dazu Insbesondere 
zunächst Zeugen der damaltgen Vorgange enmttelt werden; außerdem waren WIchtIge Zeugen 
Im Ausland unter Einschaltung der deutschen dIplomatISchen Vertretungen und ausldndischer 
RegIerungsstellen zu vernehmen, wodurch der Abschluß des Verfahrens In besonderer WeISe 
verzögert worden 1St .... 

Da der Beschuldigte Stem im Mai 1970 verstorben Ist und weItere deutsche Beschuldigte mcht 
mehr ermittelt werden konnten, war zuletzt nur noch uber das Verhalten des Beschuldigten 
Köhn zu entscheIden. 
Gegen den BeschuldIgten Köhn konnte eine Anklage Jedoch nur erhoben werden, wenn er des 
Mordes an Ihrem Bmder oder emer BeIhilfe zum Mord hmrelchend verdächtIg wäre. Emer 
Strafverfolgung aus anderen rechthchen GeSIchtspunkten steht das Hmderms der Strafverfol­
gungsverjährung entgegen. 
Nach den durch den Bundesgenchtshof zur SIcherung der nehterhchen Unabhanglgkelt ent­
wickelten Grundsätzen wäre der Tatverdacht des Mordes oder der BeIhilfe zum Mord aber nur 
begriindet, wenn festgestellt werden konnte, daß das unter dem Vomtz des BeschuldIgten vom 
Kriegsgericht ausgesprochene Todesurtet! auf einer bewußten Verletzung des Rechtes zum Nach­
teil Ihres Bruders beruhte. Es mußte außerdem hinreichender Verdacht bestehen, daß der 
Beschuldigte dIe Todesstrafe aus medrigen Beweggründen ausgesprochen hat, da andere Merk­
male, dze sem Verhalten als Mord oder als Belhz/fe zum Mord qualifIzieren konnten, offenslcht­
lzeh ausscheIden. 
Der BeschuldIgte läßt sich zu dem gegen Ihn erhobenen Vorwurf dahin ezn, er sei Zur Durch­
fiihmng der Krzegsgerichtsverhandlung, dIe mit ZustImmung der kanadIschen Lagerleitung 
anberaumt worden sei und unter deren AufSIcht stattgefunden habe, befugt gewesen, da dIe 
Befehls-, DlSzlplinar- und Strafgewalt auch nach der KapitulatIOn der deutschen Truppen In den 
NIederlanden zunächst bel den deutschen DIenststellen verblzeben seI und die deutschen Ge­
setze und Insbesondere das MIlztärstrafgeset zbuch weiter Geltung gehabt hätten. Das unter 
seinem Vorsitz gefällte Urteil konne nicht beanstandet werden, weil er SIch streng an dIe beste­
henden Gesetze, soweit sIe Ihm bekannt gewesen selen, gehalten habe; Insbesondere seI ihm zur 
Tatzelt mcht bekannt gewesen , daß d,e westhchen Siegermächte dIe Strafgewalt der im Amt 
belassenen deutschen Knegsgerzchte al<f Freiheitsstrafen bIS zu 2 Jahren beschränkt hätten. Der 
BeschuldIgte erklärt Im iibrzgen, er habe seznerzelt nicht gewollt, daß das Urted vollstreckt 
werde, sondern VIelmehr dl<rch den Urte,lsspmch ledlgltch dem Unrechts- und Schuldgehalt der 
Tat Ihres Bmders Ausdruck verleIhen zmd zusätzhch Im Sinne der sogenannten Generalpräven­
tzon zl<r Slchemng der Dzsuplln und Manneszucht auf dIe kapitulierte Truppe elnwzrken 
wollen'. Er habe mit einer Vollstreckung des Urteds auch mcht gerechnet, da den In dem abge-

Es handelt sich um den Entwurf des Emstellungsbeschlusses (AS 1465 biS 1470) des Ermlttlungsverfahrens 
(Geschafts·Nr. 24 Js 266/66); das OriginalIregt mcht vor. Da Jedoch m der entsprechenden Abschlußver­
fugung m den Akten, die der Leitende Oberstaatsanwalt am '9. I. 1973 unterzeichnete, keine Anderung 
vermerkt ISt, bestehen keme Zweifel, daß der inZWischen verstorbenen Frau Skubcll a ein gleichlautendes 
Schreiben zugestellt worden ist. 

4 Anm. des VerL: Das scheint die Standardausrede bedenkenloser Kriegsrichter, die mit dem Leben wie mit 
einer Munze spielten, zu sem. So erklane der amerikanische Milrtarrichter, Oberst Guy M. Wilhams, 
dessen Tribunal den amenkanischen D eserteur Eddle Slovlk am I I. Nov. 1944111 Roetgen im Hrirtgenwald 
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schlossenen Lager zusammengefaßten deutschen Truppen keine Gewehre zur Verfugung gestan­
den hatten und auch mcht zu erwarten gewesen seI, daß die Kanadier, die die kapItulierten 
deutschen Truppen bewachten, eme Hmnchtung erlauben und ermoglichen würden. Von dem 
Befehl zur Vollstreckung des Urteils habe er erst kurz vor der Exekution Ihres Bruders erfahren 
und zu diesem Zeitpunkt keme Möglichkezt mehr gesehen, die Vollstreckung des Urtds zu 
verhmdern, da er davon ausgegangen se!, daß der Befehl zur Urtezlsvollstreckung von dem 
kommandierenden deutschen AdmIral und dem zustandlgen kanadIschen Kommandet<r ge­
kommen und unabänderlich sei. 
DIese Einlassung kann msgesamt nicht mzt der zur Erhebung emer Anklage erJorderlzchen 
SIcherheit widerlegt werden. 
Es Ist hier zundchst festzustellen, daß dIe deutschen Knegsgerichte m den Nzederlanden zur 
Tatzezt noch ermächtigt waren, nach deutschen Gesetzen Recht zu sprechen. DIe westlzchen 
Siegermachte hatten semerzeit ledIglich dIe Strafgewalt der deutschen Kriegsgerichte auf Fre!­
heitsstrafen bIS zu 2 Jahren beschränkt. Es war mIthm durchaus rechtens, daß Ihr Bruder, der 
seit September 1944 der Truppe ferngeblieben, also fahnenfluchtIg war, nach den entsprechen­
den Bestimmungen des deutschen Mzlztärgesetzbuches zur Verantwortung gezogen worden ist. 
Auf dIe Todesstrafe hatte m dIesem Verfahren aufgrund der einschrankenden Bestimmungen der 
alliIerten SIegermachte zwar mcht erkannt werden durfen, insowezt ist Jedoch davon auszuge­
hen, daß dem BeschuldIgten dIese Vorschnft der Alillerten nicht bekannt war, da nach dem 
Ergebnis der Ermittlungen selbst der fur das Lager m Hembrook verantwortliche kanadIsche 
OffizIer dIese Vorschnft zur Tatzezt nicht kannte. 
In dem Knegsgenchtsverfahren gegen Ihren Bruder durfte die Todesstrafe nun zwar unabhän­
gig von diesen Vorschriften der alliIerten Sigermachte auch deshalb nicht verhangt werden, wezl 
das deutsche M llztärstrafgesetzbuch bei Fahnenflucht wahlweISe zeztlzche oder lebenslange 
Zuchthausstrafe oder dIe Todesstrafe androhte und nach der Kapztulatlon der deutschen Trup­
pen m den Niederlanden die Verhangung gerade der Todesstrafe m emem unertrdglichen 
M!ßverhaltnlS zu dem m diesem Zeztpunkt keinesfalls mehr todeswürdIgen Unrecht stand, das 
Ihr Bruder begangen hat. Der Ausspruch der Hochststrafe verstieß daher gegen das Verbot, 
grausam oder übermäßig hart zu strafen, und war damit rechtswldng. 
Es erschemt Jedoch fraglzch, ob der Beschuldigte semerzezt die RechtswIdrigkeit des vom Knegs­
gericht ausgesprochenen Todesurteils erkannt hat. 
Nach semer Emlassung hat er das Verhalten Ihres Bruders als milztar-strafrechtl!ch besonders 
schwerwIegend angesehen, wezl Ihr Bruder zu emem Zeitpunkt fahnenflüchtig geworden Ist, m 
dem es nach AnslclJt des BeschuldIgten Im Hinblzck auf die Knegslage nur noch darum ging, die 
HeImat zu verteidIgen. Nach semer auch msoweit unwiderlegbaren Einlassung wzll der Be­
schuldIgte Im übrigen mcht erkannt haben, daß diese Beurtezlung der Tatschuld jedenfalls nach 
der Kapitulation der deutschen Verbdnde mcht mehr angemessen war. 
Es kann dahmstehen, ob der Beschuldigte das Todesurtezl unter dem damaligen Umständen 
tatsachlzch fur rechtmäßig ansehen konnte, da bel angemessener Beruckslchtzgung semer Em­
lassung Jedenfalls nicht mIt der zur Erhebung der Anklage erforderlzchen S!cherhezt festgestellt 
werden kann, daß der Beschuld!gte als Vorsztzender des Knegsgenchts aus medngen Beweg­
gründen auf dIe Todesstrafe erkannt hat. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgenchtshofes Ist em Beweggrund als medng anzusehen, 
wenn er nach allgememer szttlzcher Wertung auf tIefster Stufe steht Imd deshalb besonders 
verwerflIch, Ja verächtlzch Ist. Es besteht kein Anhalt dafür, daß der Beschuldigte aus einem in 
diesem Smne medrigen Beweggrund gehandelt hat. Der BeschuldIgte glaubte, wIe er unWIder­
legbar erklärt, bei der Führung des Knegsgerichtsverfahrens gegen Ihren Bruder dem Interesse 
der Allgemeinhezt, hIer msbesondere dem Interesse der kapztulzerten deutschen Verbande zu 
dIenen. DIeser Beweggrund kann auch deshalb mcht als medng angesehen werden, weil der 
Beschuldigte bel semer Wtllensbzldung dIe tatsdchliche oder rechtlIche Lage objektiv falsch ge­
wertet hat . ... 
Das ErmIttlungsverfahren gegen den BeschuldIgten Oberlandesgenchtsrat I. R. Kahn war da­
her, wie geschehen, emzustellen. 
Hochachtungsvoll!« 

einstimmig zum Tode verurteilte, nach dem Kriege: )Ich bm sicher, daß kem einziger von uns glaubte, 
Slov,k wurde tatsachlich hingerichtet werden. Ich fur meme Person Jedenfalls nicht ... (f, In: Enzensberger, 
Politik und Verbrechen. Der arglose Deserteur, suhrkamp taschenbuch 442, 1978, S. 269. Slov,k war der 
einzige Deserteur der uber 1000 Im 11. Weltkneg In der amenkanlschen Armee zum Tode Verurteilten, der 
hingerichtet wurde; ebenda, S 266. 
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Die skandalöse Einstellungsverfügung spiegelt die gängige Rechtsprechung zur 
Rechtsbeugung der damaligen Zeit5 und die Einstellung gegenüber Deserteuren6

• 

Die Beschwerde hatte u. a. gerade wegen dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung 
geringe Erfolgsaussicht und hätte zur Begründung erhebliche eigene Ermittlungsar­
beit erfordert, die wegen der damit verbundenen Kosten (Vernehmung von Zeugen 
u. a. in Kanada) nicht finanzierbar war. Angesichts der einseitigen Tätigkeit der 
Staatsanwaltschaft Köln war von dieser keine Unterstützung zu erwarten. Das Ver­
fahren wurde deshalb von der Anzeigeerstatterin nicht mehr betrieben. 

I I I. Anregung zur Wiederaufnahme des Verfahrens durch das 
Strafprozeß-Ethik-Seminar der Ev. Fachhochschule Hannover 

In dem der Staatsanwaltschaft Köln mit Schreiben vom I I. Nov. 1996 übermittelten 
Wiederaufnahmebegehren des Strafprozeß-Ethik-Seminars der Ev. Fachhochschule 
Hannover heißt es u. a.: 

»Das Seminar ist sich bewußt, daß der Mord an Ramer Beck em nicht revidierbares,furchtbares 
Faktum darstellt. Glezchzeitlg empfinden wir es als unerträgltch, wenn offensichtlich bestehen­
des Unrecht nicht wenigstens JUrlstisch revidzert würde und wenn die Unrechtsurteile der 
NS-justiz und die damzt verbundenen Verurtetlungen von Deserteuren weiterhm bestehen blie­
ben. Uns allen ist es wzchtzg, daß nun über fünfzig jahre nach Kriegsende das Unrecht der 
NS-Herrschaft und deren Folgen mcht einfach wezter hingenommen bzw. verdrängt werden. Es 
geht den Unterzeichnermnen und Unterzezchnern auch darum, daß Lehren aus dem folgen­
schweren Versagen bundesdeutscher Stra!;ustlz< (50 jetzt der 5. Strafsenat des BGH in einer 
Entscheidung vom 16.11. 1995 - Az. 5 StR 747/94 -, dze szch mzt emer Strafsache gegen emen 
DDR-Richter befaßt? gezogen werden und damit signalisiert wird, daß die jetzt lebende jUrl­
stengeneratzon bereu 1St, szch den Problemen der Vergangenhezt mit Bltck auf die Zukunft zu 
stellen.« 
Für den Wiederaufnahmeantrag Antragsberechtzgte gem. § 361 Abs. 2 StPO leben nicht mehr. 
Die nächsten lebenden Verwandten Ramer Becks, seine Neffen Prof Dr. Mark Richartz, Maast­
richt, Dr. Michael Richartz, Amsterdam, und Chrlstoffer Rzchartz, Berlin, unterstützen unsere 
Arbeit und unterzeichnen das Wzederaufnahmebegehren, soweit sze bei der Verabschiedung des 
Textes anwesend sem können, ebenfalls. 

Das Seminar regt deshalb bei der Staatsanwaltschaft Köln an, einen Antrag auf Wie­
deraufnahme des Verfahrens mit dem Ziel des Freispruchs des am 13. Mai 1945 durch 
ein Kriegsgericht verurteilten und hingerichteten Rainer Beck unter Berücksichti­
gung des Textes zum Wiederaufnahmebegehren alsbald gern. §§ 365, 296 Abs.2 
StPO zu stellen. 
Gerade die Staatsanwaltschaft Köln, die das Ermittlungsverfahren gegen den dama­
ligen Marineoberstabsrichter und späteren Oberlandesgerichtsrat Dr. Köhn einge­
stellt hat, sollte das Verfahren übernehmen, weil sie allen Grund hat, die 
Versäumnisse der Vergangenheit zu revidieren. Verwiesen wird auch auf die unge­
wöhnliche, durch die Strafprozeßordnung nicht gedeckte Begünstigung des Beschul­
digten Dr. Köhn durch den sachbearbeitenden Staatsanwalt. Aus den Akten ergibt 

5 Dazu ausfuhrlieh Spende!, Rechtsbeugung durch Rechtsprechung, Berlm 1984. 
6 So bezeichnet die Staatsanwaltschaft Rainer Beck in der Einstellungsverfugung noch immer als Fahnen­

fluchtigen, dessen Unrecht nach Kriegsende »keinesfalls mehr todeswurdig« war. Sie kommt nach der 
Aussage der Schwester Ramer Becks (siehe unten IV.) nicht im Ansatz auf die Idee, daß dieser hir die 
Fahnenflucht besondere RechtfertIgungsgrunde haben oder Ihm entschuldigender Notstand zur Seite ste­
hen konnte. Zu den Vorwurfen gegen Fahnenfluchtige siehe vor allem Messerschmldt, Rehabtliuerung fur 
Deserteure, »Wehrkraftzersetzer« und »Wehrdlenstverweigerer«, Kritische Justiz 1996, S. 88, der u. a. auf 
die noch immer bestehenden Vorurteile gegen Deserteure hinweist. 

7 Siehe BGH, Urt. d. 5.Strafsen. v. 16.1 I. 1995, NJ 1996, 154 (gekurzt) und NJW 1996, 857 sowie dazu 
Spendei, NJW 1996,809; Gritschneder, NJW 1996, 12}9; Begemann, NStZ 1996, }89; Wassermann, Recht 
und Politik 1996, 1}2 und Lehmann, NJ 1996,561. 
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sich, daß der Beschuldigte von Terminen zur Vernehmung von Zeugen informiert 
war, er dann gegen Ende der Vernehmung erschien, Akteneinsicht in die bisherige 
Vernehmung des Zeugen erhielt und selbst ergänzende Fragen an den Zeugen stellen 

konnte. 

IV. Entwurf eines Wiederaufnahmeantrages für die Staatsanwaltschaft (gleichzeitig 
Grundlage des Wiederaufnahmebegehrens) 

»In der Strafsache 

gegen 

den Maschinen-Maat Rainer Beck. geb . am I. 10. 1916 in Gleiwitz (Oberschlesien), hingerichtet 
am 13. Mai 1945 in Amsterdam. 

beantragt die Staatsanwaltschaft Köln beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe8 

für das unter a) und b) zu beantragende Wiederaufnahmeverfahren gern. § 19 Abs.2 des Ge­
setzes zur Ergän zung der Zuständtgkett auf den GebIeten des Bürgerltchen Rechts. des 
Handelsrechts und des Strafrechts (Zuständtgkeitsergänzungsgesetz) vom 7· 8. 1952 (BGBI. I 
1952.4°7 ffJ - ZEG-

die Bestimmung der zuständigen Strafkammer oder des Schwurgerichts. 

Nach der Bestimmung des zuständigen Gerichts beantragt die Staatsanwaltschaft bei 
diesem, 

a) die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen das Urteil des Feldknegsgerichts vom IJ. Mai 
1945 in Amsterdam zuzulassen und den Hmgenchteten vom Vorwurf der Desertion fretzuspre­
chen; 
b) die Entscheidung gern. § J7 1 Abs. 4 StPO durch den Bundesanzeiger bekanntzumachen und 
durch andere Blätter zu veröffentltchen. 

Begründung 

I. Der Maschinen-Maat Rainer Beck wurde am 13. Mai 1945. also 5 Tage nach Ende 
des H. Weltkrieges in Europa, durch ein Kriegsgericht des Admirals in den Nieder­
landen, Zweigstelle Amsterdam, unter dem Vorsitz von Marineoberstabsrichter 
Dr. Köhn wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde am Nachmit­

tag des gleichen Tages ohne Urteilsbestätigung des zuständigen Gerichtsherrn durch 
Erschießen vollstreckt. Mit Rainer ßeck wurde der Funkgefreite Bruno Dörfer, geb. 

am 24.2.1925 in Loeben (Steiermark, Österreich), hingerichtet. 
Das Urteil ist auf Antrag des Anklägers von Marineoberstabsrichter Dr. Köhn abge­
setzt und verkündet worden. Urteil und Akten des Verfahrens stehen nicht mehr zur 
Verfügung; sie sind unauffindbar. Der Sachverhalt ergibt sich dennoch aus der Straf­
verfahrensliste des Admirals in den Niederlanden, die als Beiakte unter der Bezeich­

nung ») III Strafverfahrensakte 1945 « in den oben genannten Ermittlungsakten 
enthalten ist. aus den Einlassungen des Beschuldigten Dr. Köhn sowie aus Zeugen­

vernehmungen . .. 
Im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen den Oberlandesge­
richtsrat Dr. Köhn wegen Verdachts des Mordes, Geschäfts-Nr. : 24)S 266/66, hat 

sich der damals Beschuldigte in seiner ersten Vernehmung (AS 49 H.) u. a. wie folgt 
geäußert: 

8 Dieser Antrag zur Bestimmung der Zustandigkeit des Gerichts ergibt sich daraus. daß mangels eines 
standigen Wohnsitzes oder gewohnlichen Aufenthalts Rainer Becks im heutigen Bundesgebiet keine Zu­
standigkeit emes Gerichts begrundet 1St. 
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»Entweder noch am 5elben Abend, wze ich glaube, oder am nach5ten Abend, lieferten un5 die 
Kanadier zwei fahnenflüchtzge Soldaten em, d. h. dem deut5chen Lagerkommandanten. E5 
ergab 5zch, daß dze5e bereIt5 5ezt Monaten, nach Begmn der Inva5zon und de5 Angnff5 der 
Kanadier auf Holland, fahnenfluchtig waren und 5zch der Wzder5tand5bewegung m Holland 
ange5chl055en hatten, die 5ie nunmehr den Kanadzern übergeben hatten. Die beiden Soldaten 
haben dze5en Sachverhalt - Fahnenflucht und die ZU5ammenarbeit mit der Widerstand5bewe­
gung gegen d,e deut5che Wehrmacht - ganz offen zugegeben . .. 
Ich bm, ent5prechend den Vor5chriften der Mzlztärge5etze, Vor5itzender de5 Feldgericht5 gewe-
5en ... « (AS 51,52). 
»Die Verhandlung Z5t dann ordnung5gemäß durchgeführt worden. BeZ5Itzer mU55en ein Offzzzer 
und em Unteroffizier gewe5en 5em . .. Wir gingen 5elb5tver5tändlich davon aU5, daß e5 5ich dabez 
lediglich um die Verurtezlung al5 50lche handelte. So wze d,e Dmge lagen, war eme Vo1l5treckung 
de5 Tode5urtezl5 praktz5ch undenkbar. Wzr hatten nicht emmal mehr d,e erforderlzchen Ge­
wehre, und e5 er5chzen vollkommen aU5ge5chl055en, daß d,e Kanadier, die uns 5elb5t die zum 
Feinde übergelaufenen Fahnenflüchtigen aU5geiiefert hatten, die Vollstreckung eine5 Tode5ur­
tezls anordnen und deren Durchfuhrung organi5ieren konnten. Dze Straftat der bezden zum 
Femd ubergegangenen Fahnenflüchtzgen, und zwar zm Augenblick der höch5ten Gefahr r;ber­
geganenen Fahnenflüchtzgen, war nach allgememer militanscher Auffa55ung aller Staaten und 
Zezten da5 5chwerste mzlltansche Delikt, auf dem überall die Tode55trafe 5teht. Wenn wzr al5 
deut5che5 M dztärgericht abzuurtetlen hatten> 50 kam auch hier nur d,e Tode55trafe nach un5erer 
Auffa55ung in Frage. Weder d,e Tat noch ihre Strafwurdzgkezt konnte 5zch dadurch geändert 
haben> daß einige Tage vorher die Kapztulatton unterzeichnet worden war. Mzt natlOnal50zia­
li5tz5chen Auffa55ungen und Ab5chreckungsprmzipzen hatte die5 nicht5 zu tun. E5 war die 
emfache 5uhne für die schwerste mzlztänsche Straftat. Ich habe> wie sich auch aus dem genann­
ten Auszug ergibt, das Urted ordnung5gemaß 5chnftlich abge5etzt, mIt dem wezteren Verfahren 
jedoch dienstlich nichts mehr zu tun gehabt und mich auch praktz5ch mcht mehr darum gekum­
mert . .. Dze Durchführung der Vo1l5treckungsaktion erfolgte dann mit großer Schnellzgkezt. 
Dr. Bechtel hat mzr spater davon benchtet. Danach erschzen ein kanadischer Offlzzer mit emem 
LKW, ubergab die erforderlichen Gewehre mit M unztzon und brachte Dr. Bechtel mit dem 
deutschen Er5chießung5kommando und den bezden Verurtezlten, zrgendwo m die Nähe von 
Am5terdam, auf einen holländl5chen Schzeßplatz. Dort nahm auch der kanadische Offizzer an 
der Vo1l5treckung teil.« (AS 53, 54)· .. 
»Gegen den Vorwurf des Morde5 muß zch mich m aller EntschiedenheIt verwahren. Ich verwei5e 
auf da5 Urteil des BGH NJW 1957 S. 1159, wonach mcht emmal bedingter Vor5atz genügt und 
die Auslegung der damaligen Rechtsvor5chriften aus dem Bltckpunkt des damals urteilenden 
Rzchter5 zu beurtezlen LSt.« (AS 55) ... 

2 b. Der Antrag auf Wiederaufnahme und damit die Rehabilitation Rainer Becks 
wird gern. § 18 Abs. 1 ZEG darauf gestützt, daß 
aa) bei dem Urteil des Wehrmachtsgerichts vom 13. Mai 1945 ein Richter mitgewirkt 
hat, der sich in Beziehung auf die Sache einer strafbaren Verletzung seiner Amts­
pflichten schuldig gemacht hat, § 359 Abs. 1 Ziff.3 StPO; 
bb) neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht sind, die die Freisprechung des 
Verurteilten zu begründen geeignet sind, § 359 Abs. 1 Ziff.5 StPO; 
cc) auf eine Strafe erkannt worden ist, auf die nach den angewendeten Vorschriften 
überhaupt nicht erkannt werden durfte, § r8 Abs. 1 S.2 ZEG; 
Die Überprüfung des Kriegsgerichtsurteils in einem ordentlichen Verfahren im Rah­
men des § 371 Abs. 1 StPO wird zum Freispruch führen. 
Zu aa): Der Vorsitzende des Wehrmachtsgerichts, Marineoberstabsrichter Dr. Köhn, 
war nach seiner eigenen Einlassung am 13. Mai 1945 Vorsitzender des Feldgerichts; 
er hat das Todesurteil verkündet und schriftlich abgesetzt. 
Be w eis: Einlassung des Beschuldigten Dr. Köhn im Ermittlungsverfahren der StA 

Köln gegen ihn (AS 53, 54)· 
Der Richter Dr. Köhn hat durch Erlaß dieses, 5 Tage nach Ende des 11. Weltkrieges in 
Europa gefällte Todesurteil wegen Fahnenflucht eine durch Willkür gekennzeich­
nete, offensichtlich schwere Menschenrechtsverletzung begangen. Dabei steht ange­
sichts des Kriegsendes und des Zusammenbruchs der nationalsozialistischen Herr-
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/00 schaft die verhängte Strafe in einem unerträglichen Mißverhältnis zu der 
abgeurteilten Handlung, so daß Marineoberstabsrichter Dr. Köhn Rechtsbeugung in 
der Form des grausamen und überharten Strafens begangen hat (BGH 5 StR 747/94, 

Urt. vom 16. Nov. 1995 = NJ 1996, 154; NJW 1996,857)· 
Zum Erfordernis der vorherigen rechtskräftigen Verurteilung gern. § 364 StPO wird 
vorgetragen, daß zwar die frühere Einstellung des Verfahrens gegen den beschuldig­
ten Richter durch die Staatsanwaltschaft Köln vom 24. 1. 1973 der erneuten Verfol­
gung der Straftat nicht entgegenstand, aber diese erst jetzt durch die veränderte 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (v gl. Fn.7) Aussicht auf Erfolg hätte, auf­
grund eines tatsächlichen Hindernisses jedoch nicht mehr möglich ist. 
Zu bb): Marineoberstabsrichter Dr. Köhn ging beim Erlaß des Urteils vom r 3. Mai 
1945 nicht davon aus, daß Rainer Beck jüdischer Abstammung (»Halbjude«) war. In 
seiner 50 Seiten umfassenden abschließenden Stellungnahme vom 10. Sept. 1970 (AS 
1338) beruft er sich dabei auch auf einen kanadischen Zeugen: 

»Der Zeuge Trmal bestätigt auch, daß der Angeklagte Beck von sem er angeblich jüdischen 
Mutter mcht gesprochen hat. Offenbar hielt Beck das mcht für angebracht. 1m übngen war bei 
jungen, unverheirateten Soldaten, dIe schon Jahrelang im Felde standen, dIe Erörterung ihrer 
außerdIenstilchen persönlichen Verhältmsse erfahrungsgemäß wemg ergiebIg.« 
M ithm lag die Tatsache der jüdischen Abstammung Rainer Becks dem Urteil wegen Fahnenflucht 
nicht zugrunde, so daß dIese als neue Tatsache zu behandeln 1st. DIe jltdische Abstammung Rainer 
Becks wird durch seme Schwester Fredegund Rlchartz geb. Beck m Ihrer Vernehmung 1m Errmtt­
lungsverfahren gegen Dr. Köhn vom 20. Okt. 1966 wie folgt bekundet: 
»Ich möchte zunachst in kurzen Zügen dIe Geschichte unserer FamIlie aufzeIgen, da dies für das 
Verständms des Verhaltens meines Bruders Rainer Beck wesentilch 1st. Mein Vater war 1929 oder 
1930 Poilzeipräsident in Glelwitz und wurde m dIeser Zm z. D. (zur DISpOSItIOn) gestellt. Der 
Grund hierfur war politIscher Natur . ... 1933 wurde mein Vater ohne PenSIOn aus dem Staats­
dienst entlassen. Grund hIerfür war, daß mein Vater SOZIaldemokrat war . ... M eme Mutter galt 
im Smne der nationalsozialistischen Gesetzgebung als jüdin. « (AS 346). 

»Wie bereits erwähnt, 1St mem Bruder Rainer etwa 1936 zur HandelsmarIne gegangen. 1m 
jahre /941 wurde das ganze Schiff dIenstverpflIchtet und später die ganze Mannschaft zur 
Kriegsmarine emgezogen. Auch mein Bruder wurde eingezogen. Es war bei der Manne damals 
nicht bekannt, daß meme Mutter als judin galt.« (AS 347) 

. Mein Bruder glaubte, als Martnesoldat meme Mutter wenigstens in etwa schutzen zu können. 
Es schien dIes die einzige Moglichkett zu sem. 1m September 1944 befand sich mein Bruder mit 
semer Truppe m Amsterdam. Er erhielt am 5. 9.1944 emen Marschbefehl nach Deutschland und 
kam zu mir, um Slch zu verabschIeden. Wir beneten, was ZI< tim seI, da mem Bruder Ja ständIg 
m der Gefahr lebte, als >Halbjude< erkannt zu werden. Das hätte semen sofortIgen Ausschluß 
aus der Marine und seine EinweIsung m em Lager bedeutet. Die Gefahr, erkannt zu werden, 
war naturgemäß größer, wenn er nach Deutschland mußte. Es wurde dann beschlossen, daß 
mein Bruder in Amsterdam bleiben sollte . ... Er wurde zunächst bel emem Nachbarn, jan de 
Groot, m der Mansarde versteckt.« (AS 348). 

Die unter Beweis gestellte neue Tatsache ist geeignet, den Verurteilten vom Vorwurf 
der Fahnenflucht, § 70 Militärstrafgesetzbuch in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Kriegs­
sonderstrafrechtsverordnung vom 17. August 1938 (RGBI. I S. i4 5 5), freizuspre­
chen. Die Fahnenflucht war für den Verurteilten, der nach § 15 des Wehrgesetzes 
vom 21. Mai 1935 mangels »arischer Abstammung« gar nicht im aktiven Wehrdienst 
aufgenommen werden durfte, die einzige Möglichkeit, der befürchteten Entdeckung 
bei einer Verlegung der Truppe nach Deutschland und damit der Einlieferung in ein 
KZ zu entgehen. Wegen dieser für Rainer Beck damals gegenwärtigen, nicht anders 
abwendbaren Gefahr für sein Leben stehen der Aufrechterhaltung der Verurteilung 
wegen Fahnenflucht die Voraussetzungen des rechtfertigenden Notstandes i. S. von 
§ 34 StGB entgegen. Seine Fahnenflucht war das angemessene Mittel, die ihm dro­
hende Gefahr abzuwenden. 
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Dabei kann auch dahingestellt bleiben, ob die Einheit des Verurteilten zum Zeit­
punkt der Fahnenflucht tatsächlich nach Deutschland verlegt werden sollte. Rainer 
Beck mußte immer gewärtig sein, daß sein Status als "Mischling« i. S. der Ersten 

Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom '4. November '935 (RGBl.I s. '333) mit 
den oben von seiner Schwester beschriebenen Folgen entdeckt werden könnte. 
Zu cc): Der Verurteilte ist am 13. Mai '945 von dem Kriegsgericht unter Vorsitz des 
Marineoberstabsrichters Dr. Köhn wegen Fahnenflucht, § 70 Militärstrafgesetz­
buch, in Anwendung von § 6 Abs. I der Kriegssonderstrafrechtsverordnung zum 
Tode verurteilt worden. Das räumt Dr. Köhn in seiner schriftlichen Stellungnahme 
gegenüber der Staatsanwaltschaft Köln vom 24.9.1966 wie folgt ein: 

»2) War aber etwa der Ausspruch der Todesstrafe, das StraferkenntnLs als solches, zu beanstan­
den gewesen? Auch davon kann keme Rede sem! Der Strafrahmen des § 70 Abs. 2 MStGB sah 
zwar bel Fahnenjlr.cht Im Felde neben der Todesstrafe auch Zuchthaus vor . ... < (AS 298, 

299). 

§ 6 Abs. I der Kricgssonderstrafrechtsverordnung bestimmte, daß die §§ 64, 67, 70 
des Militärstrafgesetzbuches in folgender Fassung anzuwenden sind: 
,,§ 70 Bei Fahnenflucht ist auf Todesstrafe oder auf lebenslanges oder zeitiges Zucht­
haus zu erkennen.« 
Da Dr. Köhn diese Vorschrift in der oben wiedergegebenen Schutzschrift als Fah­
nenflucht im Felde bezeichnete, hat er offensichtlich die Kriegssonderstrafrechtsver­
ordnung angewandt, obwohl diese bereits außer Kraft gesetzt war. 
Aufgrund des Gesetzes Nr. 15 3 der Militärregierung Deutschland, verkündet am 
4. Mai 1945, wurde nämlich gern. Art. 7 dieses Gesetzes die Kriegssonderstrafrechts­
verordnung mit folgender Formulierung aufgehoben: 

»7. Innerhalb des besetzten GebIetes treten die folgenden BestImmungen außer Kraft: a) die 
Kriegssonderstrafrechtsverordnung vom 17. August 1938 (RGBI. 1938 11455) mit Abänderun­
gen.« 

Außerdem wurde nach Art. 4 des Gesetzes Nr. 153 unter Ziff. 4 a bestimmt : 

. Nr.r mIt besonderer GenehmIgung der Militärregterung, die fur eme Einzelsache oder fur eine 
Gruppe von Sachen erteilt werden kann, darf ein Feldknegsgericht eme hohere Strafe als Frei­
heitsbeschränkung für eme Zelt von mehr als zwet Jahren erlassen.« 

Da Dr. Köhn eine solche Genehmigung vor Erlaß des Urteils nicht eingeholt hat, hat 
er auf eine Strafe erkannt, auf die nach den angewendeten Vorschriften überhaupt 
nicht erkannt werden durfte, § 18 Abs. 1 S.2 ZEG . 
Nach allem ist Rainer Beck freizusprechen und damit zu rehabilitieren.« 

V. Ausblick 

In einer Situation, in der die Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure nun auch in 
einem ausgewogenen Beschluß der 8. Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch­
land9 vom Deutschen Bundestag gefordert wird und eine Entschließung des Bundes­
rates'O vom Oktober 1996 in die gleiche Richtung geht, sollte die Staatsanwaltschaft 
ein Zeichen setzen und sich entschließen, zugunsten Rainer Becks einen Wiederauf­
nahmeantrag zu stellen. 
Nach einer Mitteilung des Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
10. Dezember 1996 prüft die Staatsanwaltschaft Köln durch den Leiter der Zentral-

9 7· Tagung vom 6. Nov. 1996. 
10 18. Oktober '996 (Drucksache 153/96). 
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102 stelle für die Verfolgung nationalsozialistischer Massenverbrechen bereits das Wie­
deraufnahmebegehren des Seminars und wird darüberhinaus auch das Ermittlungs­
verfahren gegen den ehemaligen Oberlandesgerichtsrat Dr. Köhn überprüfen. 
Damit besteht eine berechtigte Hoffnung darauf, daß das als Überschrift zitierte alte 
albanische Sprichwort im Falle Beck nun bald nicht mehr zutreffen wird. 

Peter Kauffmann 
»Kritisch vs. antidemokratisch?« 

Eine Erwiderung auf Peter Derleder: Aufgedrängte politische 
Bereicherung. Zu den Botschaften einer großen juristischen Fachzeitschrift 
über den Lauf der Welt (KJ 1996, S.364!fY 

»Drawa distinction!« heißt eine Anweisung, die in Teilen der Soziologie bisweilen 
ausgegeben wird, wenn es darum geht, die Welt beobachtbar zu machen. Auch der 
KJ -Kommentator Peter Derleder bedient sich jüngst interessanter Unterscheidungen 
in seiner scharf ablehnenden Kritik des Kommentarteils der NJW. Etwa wenn es 
darum geht, die NJW-Kommentatoren von einander zu unterscheiden in die »Apo­
kryphen« und die »Marginalisten«. Worum aber geht es dem Kritiker mit seiner 
Kritik? Da erweist sich eine andere Unterscheidung als (noch) hilfreicher, die Der­
leder gleichsam grundlegend markien, und auf deren einer Seite die näher bezeich­
neten NJW-Kommentawren mit ihren näher bezeichneten NJW-Kommentaren 
stehen; etwa ein FDP-Liberaler, der die Zulässigkeit von Kriegsspielzeug rechtlich 

fundiert (5. 366); ein Luhmannjaner, dem Wähler und demokratische Institutionen, 
ohne daß er dies »so pointiert« sagt, überflüssig erscheinen (5. 367); möglicherweise 
auch ein Welt-Autor, der (eventuell aufgrund eines Verlagsversehens) dereinstens 
dem politischen Richter den Weg weisen wollte (5 . 365), jedenfalls aber einige leser­
briefschreibende Geschichtsverdreher, die sich der nationalsozialistischen Vergan­

genheit in dubioser Argumentation zuwenden (5 . 365 f.). Auf der anderen Seite der 
Unterscheidung steht Derleder selbst, als einer derjenigen, denen »an kritischer 
Rechtsbetrachtung gelegen ist« (5. 364), und der kritische Leser der Derlederschen 
Kritik in deI· Kritischen Justiz darf sich also automatisch miteinbezogen betrachten 
in die Unterscheidung - freundlicherweise auf Derleders Seite. »Kritisch « versus 
»geschichtsverdrehend, antidemokratisch, antisozialstaadich « (5.367) - so kann die 

Unterscheidung auf eine Kurzformel gebracht werden. 
Worum aber geht es der so strukturierten Kritik, was treibt den Autor um? Geht es 
ihm tatsächlich darum, Geldbeutel zu entlasten (den eigenen und gleichgar den der 
gepeinigten Bezieherschaft »einer unvermeidlichen juristischen Fachzeitschrift« 
(5.367)) von der Investition in unverlangte, jedoch aufgedrängte politische Kom­
mentare, wie er zum Schluß seiner Ausführungen andeutet? Geht es ihm tatsächlich 

darum, eine Lanze zu brechen für die berühmte »notwendige (.) Differenzierung( .. ) 
zwischen Politik und Recht« (5. 367)? Ersteres als Grund der Bemühungen Professor 
Derleders zu betrachten, hieße wohl, die Unterscheidung »Scherzhaftes vs. bitter 

':. Die Seltenangaben nehm en samtllch auf Derleders Aufsatz Bezug. 
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